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Il131 WieN ',UNlJMANNGASSE 21 POSlfACH bOO 1 U 0221,/11 32 lU LX 136082 hvsvt a [lLEfAX 711 323777 DVR 00242JY 

ZI. 12-44.25/93 Rf./En 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Betr.: 

KI 1201 DW 

Wien, 9. November 1993 

Bezug: Schreiben des Bundeskanzleramtes an den Hauptverband 
vom 9. September 1993, GZ 600.127/9-V/2/93 

Das Bundeskanzleramt hat uns ersucht, Ihnen 25 Ausfertigungen unse

rer Stellungnahme zu übersenden. 

Wir übermitteln Ihnen hiemit die erbetenen Kopien. 

Der Generaldirektor: 

�\�(ß� 
Beilagen 
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�. " HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 

. � 1031 WlEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TEL.02221711 32 TELEX 1366&2 bvsvt a TELEFAX 711 32 3777 DVR 0024279 

Kl. 1203DW 

ZI. 12-44.25/93 RflEn 

An das 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

Wien, 9. November 1993 

Betr.: Novellen zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 

Bezug: Ihr Schreiben vom 9. September 1993, 
GZ 600.127/9-V /2/93 

Zu den in Ihrem Schreiben vom 9. September 1993 aufgeworfenen 

Fragen nimmt der Hauptverband wie folgt Stellung: 

Novellierung des § 6 AVG - Wahrung von Fristen bei Einbringung 

eines Antrages bel einer unzuständigen Behörde: 

Bei der in Erwägung gezogenen Änderung des § 6 AVG sollte be

rücksichtigt werden, daß diese Änderung im Interesse des Rechtssuchenden 

begrüßenswert wäre, aber auch zur Rechtsunsicherheit beitragen würde. Eine 

generelle Regelung, wonach die Einbringung eines Antrages bei einer unzu

ständigen Behörde jedenfalls als fristgerechte Einbringung zu werten ist, wäre 

daher nur dann zweckmäßig, wenn durch allgemeine Maßnahmen, z. B. Tele

faxanschlüsse aller Behörden, sichergestellt ist, daß Anträge umgehend wei

tergeleitet werden. 

Regelung von "Behördenferien": 

Der Hauptverband erhebt gegen die Schaffung einer den Gerichts

ferien vergleichbaren Regelung im Verwaltungsverfahren keine grundsätzli

chen Einwände. 
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Eine derartige Regelung sollte jedoch nur für die Zeit zwischen dem 

24. Dezember und dem 6. Jänner vorgesehen werden, wobei die Fristen fum 

die ganze Dauer der Ferien verlängert werden sollten, wenn der Anfang der 

Ferien in den Lauf der Frist fällt oder der Fris.tbeginn in den Ferien liegt. 

Abschließend bitten wir Sie, die in der beiliegenden SlellUngnaJme 

der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt enthaltenen Anregungen zu Ibe-

rücksichtigen. . .  I 
I 

Ihrem Ersuchen entsprechend haben wir 25 Ausfertigungen di$ser 

Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Beilage 

i 

• 

14/SN-317/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 7

www.parlament.gv.at



An den 

Allgemeine U nfallversicheru ngsanstalt 
Hauptsteile 

Hauptverband der 
österreichischen 
Sozialversicherungsträger 

Kundmanngasse 21 
1031 wien 

AUVA - HauptsteIfe, Adalbert-Stifter-Straße 65, 1200 Wien 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Tel.-Klappe Datum 

Betrifft: 

HGD 863/93 466 . 22.10.1993 
HGR 1339/93-ST 8.3 

"Mag .Mam/Tn 
Zl. 12-44.25/93 Rf/En 
Novellen zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt beehrt sich, zu 

oben genannten Entwürfen St�llung zu nehmen. 

Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemeine 

Ver�altungsverfahrensgesetz 1991 geändert wird. 

Zu Z 5 (§ 63 Abs 5): 

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
_

begrüßt. - wie 

sie es auch bereits bei ihrer Stellungnahme zur Anregung 

der Volksanwaltschaft und des Landesvolksanwalts von Vor

arlberg getan hat - das Bestreben, die Rechtsmittelfristen 

der Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetze is einer An

gleichung an die kprrespondierenden Bestimmungen des for

mellen Rechts anderer Rechtsgebiete �wie zB ZPO, BAO) auf 

vier Wochen zu erstrecken und dadurch für die Rechtsunter

worfenen eine Erleichterung im Umgang mit der Rechtsord

nung zu bewirken. 

Adalbert-Stifter-Str. 65,1200 Wien' Tel. (0222) 331 11-0' , Fax KI. 448' Telex 114291 . Btx -4160 # . DVR: 0024163 
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Denn gleichwohl die beabsichtigte Verlängerung der Rechta

mittelfrist im Einzelfall zu einer Verzögerung der Rechts

durchsetzung führen kann, schlägt der Umstand, daß nun f�r 

die Vorbereitung bzw Einbringung des (mitunter sehr kom-1 

plexe Rechtsprobleme betreffenden) Rechtsmittels ein län; 
gerer Zeitraum zur Verfügung stehen wird, eindeutig zugu -

sten des einzelnen Bürgers (des Versicherten im Falle de 

Rechtszuges an das BMAS) aus. 
. 

Die bereits in der Stellungnahme der Allgemeinen Unfall

versicherungsanstalt zum Vorschlag der Volksanwaltschaft 

und des Landesvolksanwalts von Vorarlberg getroffene Anr.

gung, daß diese Verlängerung der Rechtsmittelfrist der Be

rufung auch für di·e Rechtsmittelfrist des Einspruchs gern; 

V StG aufgegriffen werden sollte, soll an dieser Stelle 

wiederholt werden. Eine Verlängerung wäre auch in diesem 

Fall sinnvoll, da einerseits das Rechtsmittel gegen Straf

verfügungen je nach Art seiner Ausgestaltung ohnedies als 

Berufung anzusehen ist, andererseits es zu berücksichtigen 

gilt, daß, wenn der Einspruch die Strafverfügung außer 

Kraft setzt und in der Folge das ordentliche Verfahren 

eingeleitet wird, gerade für die ersten Schritte in Rich

tung Ankämpfung �iner behördlichen Entscheidung eine län� 

gere Rechtsmittelfrist ihre Berechtigung finden kann. 

Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Verwaltungp

strafgesetz 1991 geändert wird 

Zu Z 7 (§ 50 Abs 6 und 7): 

Da bezüglich der Organstrafverfügungen im Interesse der . 

Einheitlichkeit (siehe Erläuterungen) eine Frist von einem 

Monat vorgesehen ist, stellt sich die Frage, wieso bezüg

lich der Frist im § 49 VStG nicht ebenso vorgegangen wurde 

" 
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(siehe dazu die Bemerkungen dieser S.tellungnahme zu z' 5 

des AVG-Entwurfs). 

Zu Z 12 (§ 51 e Abs 2 und 3) und Z 16 (§ 51 i); 

-3-

Eine Ergänzung des § 51 i um eine § 43 Abs 2 VStG ver

gleichbare Bestimmung wird von der Anstalt schon alleine 

deshalb für sinnvoll erachtet, weil in den Erläuterungen 

selbst schon die GÜltigkeit des § 43 VStG für das Verfah

ren vor den UVS in Frage gestellt wird. Zwar bleiben auf

grund der Intention des �esetzgebers, bloß die Besonder

heiten des Verfahrens vor
' 

den UVS ausdrücklich regeln zu 

wollen, die übrigen Bestimmungen der Verwaltungsverfah

rensgesetze weiterhin anwenQbar � im Einzelfall kann aber 

durchaus - wie im vorliegenden Fall - strittig sein, wel

che Vorschriften nun wirklich anwendbar sind. Um Unklar

heiten zu vermeiden, wäre daher eine Ergänzung im oben ge

nannten Sinn zweckmäßig. 

Zu Z 19 (§ 53 b): 

Die Anstalt erlaubt sich vorzuschlagen, wie im vorgesehe

nen neuen § 7 VVG auch, den letzten Satz des Entwurfes wie 

folgt zu ändern; 

" §  3 6  Abs 1 zweiter Satz 
'
und § 36 Abs 2 und 3 sind anzu

wenden." 

Da die Ergänzung des § 53 b Abs 2 auf den gleichen Gründen 

beruht wie jene des .... § 7 VVG, sollte auch eine inhaltlich 

gleiche Änderung vorgenommen werden. 
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